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Zusammenfassung 

 

Mit der Einführung des Lehrplans 21 erliess der Regierungsrat mit Beschluss vom 1. September 

2015 eine neue Stundentafel für die Primarschule und für die Orientierungsschule und setzte 

diese auf den 1. August 2017 in Kraft. Gleichzeitig beauftragte er das Bildungs- und Kulturde-

partement, fünf Jahre nach Inkrafttreten eine Wirkungsüberprüfung vorzunehmen und aufzuzei-

gen, ob Anpassungen an der Stundentafel vorgenommen werden müssen. Nach der Kenntnis-

nahme des Wirkungsberichts mit verschiedenen Evaluations- und Umfrageergebnissen beauf-

tragte der Regierungsrat das Bildungs- und Kulturdepartement am 30. Mai 2023, die Stundenta-

feln der Volksschule anzupassen und dem Regierungsrat zum Erlass vorzulegen. Schliesslich 

verabschiedete der Regierungsrat am 14. November 2023 auf Antrag des Departements die re-

vidierten Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel für die Volksschule und den Bericht 

zur angepassten Volksschulstundentafel in erster Lesung und beauftragte das Bildungs- und 

Kulturdepartement, ein Vernehmlassungsverfahren zu starten. Der Bericht wurde aufgrund der 

Vernehmlassungsergebnisse ergänzt. Insgesamt werden in sechs Bereichen Anpassungen vor-

genommen: 

 

Nachdem in den vergangenen Jahren alle Einwohnergemeinden ein Angebot für das erste frei-

willige Kindergartenjahr geschaffen haben, wird zur Harmonisierung des ersten freiwilligen Kin-

dergartenjahrs eine Spanne von 10 bis 22 Wochenlektionen in die neue Stundentafel aufge-

nommen. 

 

Durch die Aufnahme der Bestimmung, dass die Stundentafel bei Bedarf mit offenen Unterrichts-

formen in Jahreslektionen umgesetzt werden kann, wird die Legitimation für eine Flexibilisie-

rung der Stundentafel in den Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel der Volksschule 

verankert. 

 

Die mehrfach hervorgebrachte Forderung der Schulleitungen, Lehr- und Fachpersonen sowie 

der Politik (Motion betreffend Umverteilung der Wochenlektionen gemäss Stundentafel für die 

Orientierungsstufe OS vom 24. Oktober 2019 [Nr.52.19.07]) die Anzahl der Wochenlektionen in 

der 1. Klasse der Orientierungsschule zu reduzieren, wird mit der Reduktion einer Lektion Ma-

thematik und der Verschiebung von zwei Lektionen Wirtschaft, Arbeit, Haushalt in die 3. Klasse 

der Orientierungsschule erreicht. Um die Lektionenerhöhung in der 3. Klasse der Orientierungs-

schule auszugleichen, werden die zu wählenden Lektionen aus dem Wahlpflichtbereich um 

zwei Lektionen reduziert. 

 

Dem Bildungs- und Kulturdepartement ist es wichtig, dass im Kanton Obwalden ein mit anderen 

Kantonen vergleichbares Bildungsangebot bereitgestellt wird. Da der Kanton Obwalden in der 

Primarschule die schweizweit tiefste Gesamt-Lektionenzahl hat und über die ganze Schulzeit 

unter dem Mittelwert aller Deutschschweizer Kantone liegt, werden die Lektionen in der Primar-

schule im Gegenzug um zwei Lektionen (eine Lektion Mathematik in der 3. Klasse der Primar-

schule und eine Lektion Deutsch in der 4. Klasse der Primarschule) erhöht. Dadurch kann die 

Reduktion in der Orientierungsschule ausgeglichen werden. 

 

Durch eine optionale Erweiterung des Wahlpflichtbereichs in der Stundentafel der Orientie-

rungsschule erhalten die Schulen neue Gestaltungsmöglichkeiten.  

 

Durch die Streichung des konfessionellen Religionsunterrichts aus der Stundentafel wird signa-

lisiert, dass dieser, wie bisher auch, nicht zum obligatorischen Unterricht der Volksschule ge-

hört. 

 

Es ist geplant, die neue Stundentafel auf den 1. August 2025 in Kraft zu setzen.  
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1. Ausgangslage 

 

Mit Beschluss vom 1. September 2015 (Nr. 83) erliess der Regierungsrat Ausführungsbestim-

mungen über die Stundentafel für die Volksschule (GDB 412.112) und setzte diese per 1. Au-

gust 2017 in Kraft. Das Bildungs- und Kulturdepartement erhielt den Auftrag, fünf Jahre ab In-

krafttreten eine Wirkungsüberprüfung (unter Berücksichtigung der Praxistauglichkeit) vorzuneh-

men und aufzuzeigen, ob Anpassungen an der Stundentafel vorgenommen werden müssen. 

 

Am 24. Oktober 2019 reichte Kantonsrätin Sonnie Burch, Kerns, die Motion betreffend Umver-

teilung der Wochenlektionen gemäss Stundentafel für die Orientierungsstufe (OS; 7. bis 

9. Schuljahr) ein (52.19.07). In seiner Antwort beantragte der Regierungsrat zuhanden des Kan-

tonsrats die Ablehnung der Motion. Er wies dabei darauf hin, dass er die Resultate und abgelei-

teten Massnahmen aus der Evaluation der Stundentafel und der Einführung des Lehrplans 21 

im Jahr 2023 entgegennehmen und anschliessend allfällige Änderungen der Stundentafel um-

setzen werde. Der Kantonsrat folgte dem Antrag des Regierungsrates und lehnte die Motion an 

seiner Sitzung vom 29. Mai 2020 knapp ab. Nebst der Evaluation zur Einführung sowie zum 

Stand der Umsetzung des Lehrplans 21 fanden in den Jahren 2021 und 2022 weitere Befragun-

gen und Erhebungen statt. Das Amt für Volks- und Mittelschulen befragte anlässlich einer Über-

prüfung der Gestaltung des achten und neunten Schuljahres Lehrpersonen, Schulleitungen, 

Schülerinnen und Schüler, Lehrbetriebe sowie Berufsschulen. Ausserdem führte das Bildungs- 

und Kulturdepartement im Rahmen von Vorabklärungen zum Projekt der Bildungsgesetzrevi-

sion eine Bedarfserhebung durch. Die oben genannten Befragungen und Evaluationen brachten 

Erkenntnisse zum Überarbeitungsbedarf an der Stundentafel hervor. Zusätzlich boten interkan-

tonale Vergleiche der Anzahl Wochenlektionen wichtige Hinweise. 

 

Die Erkenntnisse fasste das Bildungs- und Kulturdepartement in einem Wirkungsbericht zuhan-

den des Regierungsrats zusammen. Dieser verabschiedete ihn am 30. Mai 2023 und beauf-

tragte das Departement, auf der Grundlage der Evaluations- und Umfrageergebnisse die Stun-

dentafeln der Volksschule anzupassen und dem Regierungsrat zum Erlass vorzulegen. Am 

14. November 2023 verabschiedete der Regierungsrat auf Antrag des Bildungs- und Kulturde-

partemements die revidierten Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel für die Volks-

schule und den Bericht zur angepassten Volksschulstundentafel in erster Lesung. Vor dem Hin-

tergrund der Kostentragung durch die Gemeinden entschied der Regierungsrat, ein Vernehm-

lassungsverfahren zu starten. Das Bildungs- und Kulturdepartement lud mit Schreiben vom 

16. November 2023 die Einwohnergemeinden, die politischen Parteien, die gewerkschaftlichen 

Verbände und die Privatschulen zur Stellungnahme ein. Das Vernehmlassungsverfahren dau-

erte bis am 31. Januar 2024. Die eigegangenen Stellungnahmen wurden in einem Vernehmlas-

sungsbericht (siehe Beilage) zusammengefasst. Der vorliegende Bericht wurde anschliessend 

aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse ergänzt. 

 

 

2. Ergebnisse aus den Evaluationen und Befragungen in den Jahren 2021 – 2023 

 

2.1 Evaluation Lehrplan 21 

In den Jahren 2021/2022 führte die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwest-

schweiz (PH FHNW) eine Evaluation zur Einführung sowie zum Stand der Umsetzung des Lehr-

plans 21 im Auftrag der Kantone Obwalden, Nidwalden und Uri durch. Dabei wurde die 

PH FHNW unter anderem beauftragt, zu untersuchen, welche Stärken und Schwächen die Ob-

waldner Stundentafel hat und inwiefern Anpassungsbedarf bezüglich Lektionenzahl in den ein-

zelnen Fächern besteht. Der Evaluationsbericht der PH FHNW zeigt eine grundsätzlich positive 

Beurteilung der Stundentafel. Insbesondere im Kindergarten und in der Primarschule gingen 

keine negativen Rückmeldungen ein. Eher kritische Rückmeldungen gab es bei der Stundenta-

fel der Orientierungsschule. Schulleitungen sowie Lehr- und Fachpersonen empfinden die 
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Anzahl Wochenlektionen für die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschule als hoch. 

Sie befürchten, dass Schülerinnen und Schüler dadurch überfordert werden und ihre Freizeitge-

staltung darunter leidet. Im Weiteren wünschen sich Lehr- und Fachpersonen eine flexiblere 

Stundenplangestaltung, welche ermöglicht, Lerninhalte vermehrt fächerübergreifend bearbeiten 

zu können; so z. B. mit individualisiertem Lernen und Üben in Lernateliers, mit fächer- und lekti-

onenübergreifenden Projekten im Modulunterricht oder mit selbstständigem Lernen nach eige-

ner Planung. 

 

2.2 Projekt zur „Überprüfung des 8. und 9. Schuljahres“ (2. und 3. Klasse der Orientie-

rungsschule) 

Das Amt für Volks- und Mittelschulen führte 2021/2022 eine Überprüfung der Gestaltung der 

2. und 3. Klasse der Orientierungsschule (8plus) durch. Der Ergebnisbericht 8plus stellt fest, 

dass die 3. Klasse der Orientierungsschule noch spezifischer auf den Übergang in die berufli-

che Bildung oder an weiterführende Schulen auszurichten sei. Dies bedingt nach Auffassung 

des Amts für Volks- und Mittelschulen jedoch keine grundlegenden Anpassungen an der Stun-

dentafel der 2. und 3. Klasse der Orientierungsschule. Das Anliegen kann im Rahmen einer Er-

weiterung des Wahlpflichtbereichs in der 3. Klasse der Orientierungsschule geprüft werden. 

 

2.3 Rückmeldungen der Schulen im Rahmen der Überprüfung der Bildungsgesetzgebung 

(„BiG Revision“) 

Im Rahmen der Bedarfserhebung der Überprüfung der Bildungsgesetzgebung wurde weiterer 

Anpassungsbedarf geäussert, der bei der Überprüfung der kantonalen Stundentafel einbezogen 

werden soll. Dies betrifft die Verteilung der Wochenlektionen in der Orientierungsschule, die 

Flexibilisierung der 45 Minuten-Lektion sowie die Förderung von fächerübergreifenden Projek-

ten, von modulartigem Unterricht (kursähnliche, themen- und zeitbegrenzte Unterrichtseinhei-

ten) und von interdisziplinären Arbeiten. 

 

2.4 Interkantonaler Vergleich der Wochenlektionen 

Aus dem interkantonalen Vergleich der Anzahl Wochenlektionen wird ersichtlich, dass der Kan-

ton Obwalden in der Zentralschweiz zu den Kantonen mit der höchsten Anzahl Wochenlektio-

nen in der Orientierungsschule und im gesamtschweizerischen Vergleich zum obersten Drittel 

zählt. Ausserdem weist die Stundentafel einen grossen Erhöhungsschritt beim Wechseln von 

der 6. Klasse der Primarschule mit 30 Wochenlektionen in die 1. Klasse der Orientierungs-

schule mit 36 Lektionen auf. Im Gegensatz zur Orientierungsschule hat der Kanton Obwalden in 

der Primarschule die schweizweit tiefste Lektionenzahl. Für das erste freiwillige Kindergarten-

jahr macht der Kanton Obwalden keine Vorgaben. Derzeit ist der Kanton Obwalden nebst dem 

Kanton Zug der einzige Kanton, der für das erste freiwillige Kindergartenjahr keine Vorgaben 

zur Anzahl Lektionen macht.  

 

2.5 Fazit 

Die Rückmeldungen im Evaluationsbericht Lehrplan 21, die Erkenntnisse aus den Rückmeldun-

gen zur Revision des Bildungsgesetzes, der interkantonale Vergleich der Wochenlektionen so-

wie die Forderung aus der Motion „betreffend Umverteilung der Wochenlektionen gemäss Stun-

dentafel für die Orientierungsstufe“ hinsichtlich Höhe und Verteilung der Anzahl Wochenlektio-

nen in der Orientierungsschule sind deckungsgleich. Aus diesen Gründen wurden eine Umver-

teilung und eine Reduktion der Anzahl Wochenlektionen in der Orientierungsschule geprüft. 

Aufgrund der tiefen Lektionenzahl in der Primarschule wurde auch die Erhöhung der Anzahl 

Wochenlektionen in der Primarschule in Betracht gezogen. Schliesslich wurde geprüft, ob das 

freiwillige Kindergartenjahr ebenfalls in die Stundentafel aufgenommen und entsprechende Vor-

gaben zur Anzahl Wochenlektionen gemacht werden sollen.  

 

Viele der oben beschriebenen Evaluations- sowie Umfrageergebnisse beziehen sich auf Umset-

zungsfragen, welche in den Vollzugsrichtlinien über die Stundentafel 2017 des Departements 
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geregelt sind. Insbesondere Fragen der Flexibilisierung bei der Stundenplangestaltung (z. B. 

durch Modulunterricht, fächerübergreifenden Projektunterricht und Lernateliers) werden darin 

für die Orientierungsschule bereits heute geregelt. Diese Regelungen waren nicht Gegenstand 

der Vernehmlassung über die Stundentafel. Die Vollzugsrichtlinien sollen nachgelagert zum Er-

lass der Stundentafel und zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden.  

 

 

3. Vernehmlassungsverfahren 

Vom 16. November 2023 bis am 31. Januar 2024 fand die Vernehmlassung statt. Insgesamt 

wurden 25 Organisationen zur Vernehmlassung eingeladen. 19 Vernehmlassungsteilnehmende 

reichten eine Stellungnahme ein, drei Organisationen verzichteten darauf. Von den restlichen 

Organisationen ging keine Stellungnahme ein.  

 

Der vom Bildungs- und Kulturdepartement verfasste Vernehmlassungsbericht zeigt auf, dass 

einzelne Elemente der angepassten Stundentafel eine breite Zustimmung erhielten. Dazu gehö-

ren die Festlegung einer Spanne an Wochenlektionen für das erste freiwillige Kindergartenjahr 

sowie die optionale Erweiterung des Wahlpflichtbereichs in der Stundentafel der Orientierungs-

schule. Anderen Elementen der angepassten Stundetafel wurde nur teilweise zugestimmt. Die 

Vernehmlassungsteilnehmenden schlugen dabei verschiedene, teils auch sich gegenseitig wi-

dersprechende Änderungen vor. Dabei kristallisierten sich verschiedene Tendenzen heraus: 

 

- Während die Aufstockung von vier Lektionen in der Primarschule (je eine Lektion 

Deutsch in der 3. und 4. Klasse; je eine Lektion Mathematik in der 5. und 6. Klasse) als 

Ganzes abgelehnt wurde, erhielt die Lektionenerhöhung in der 3. und 4. Klasse Zustim-

mung. 

- Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende schlugen vor, eine Erhöhung der Wo-

chenlektionen in der Primarschule in Form von flexiblen Lerngefässen, fächerübergrei-

fendem Unterricht oder selbstorganisiertem Lernen vorzunehmen. 

- Während die Reduktion von drei Lektionen in der 1. Klasse der Orientierungsschule 

(eine Lektion Mathematik, eine Lektion Deutsch, eine Lektion Wirtschaft, Arbeit, Haus-

halt) als Ganzes abgelehnt wurde, schlugen viele Vernehmlassungsteilnehmende statt-

dessen eine Verschiebung der Lektionen im Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) 

von der 1. in die 3. Klasse der Orientierungsschule vor. Die Reduktion einer Mathema-

tiklektion in der 1. Klasse der Orientierungsschule wurde eher begrüsst, während die 

Reduktion im Fach Deutsch sehr deutlich abgelehnt wurde.  

- Viele Vernehmlassungsteilnehmende forderten, den konfessionellen Religionsunterricht 

aus der Stundentafel zu streichen. 

 

Aus Sicht des Bildungs- und Kulturdepartements sollen folgende Änderungsvorschläge über-

nommen werden: 

 

- Die Bestimmung, dass die Stundentafel bei Bedarf mit offenen Unterrichtsformen in 

Jahreslektionen umgesetzt werden kann, soll in die Ausführungsbestimmungen über 

die Stundentafel für die Volksschule aufgenommen werden. Dieser Grundsatz, der ak-

tuell nur für den Zyklus 3 in den nachgelagerten Erlassen festgehalten ist, soll damit für 

alle Zyklen gelten. 

- Es werden in der 3. Klasse der Primarschule eine Lektion Mathematik und in der 

4. Klasse der Primarschule eine Lektion Deutsch erhöht. 

- In der 1. Klasse der Orientierungsschule werden eine Lektion Mathematik reduziert und 

zwei Lektionen im Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) in die 3. Klasse der Orien-

tierungsschule verschoben. 
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- Um die Lektionenerhöhung in der 3. Klasse der Orientierungsschule auszugleichen, 

werden die zu wählenden Lektionen aus dem Wahlpflichtbereich um zwei Lektionen re-

duziert. 

- Der konfessionelle Religionsunterricht erscheint nicht mehr auf der Stundentafel, da er 

nicht zum obligatorischen Unterricht gehört. 

 

 

4. Ausführungen zur Stundentafel 2025 

 

4.1 Ziele 

Basierend auf den Evaluationen, Befragungen sowie der Vernehmlassung sollen in folgenden 

sechs Bereichen Anpassungen vorgenommen werden: 

 

1. Zur Harmonisierung des ersten freiwilligen Kindergartenjahres wird eine Spanne von 10 bis 

22 Wochenlektionen in die neue Stundentafel aufgenommen. Innerhalb dieser Spanne defi-

niert die Schule ihr Angebot. 

2. Durch die Aufnahme der Bestimmung, dass die Stundentafel mit offenen Unterrichtsformen 

in Jahreslektionen umgesetzt werden kann, wird die Legitimation für eine Flexibilisierung der 

Stundentafel in den Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel der Volksschule ver-

ankert. 

3. Die Anzahl Wochenlektionen in der 1. Klasse der Orientierungsschule wird reduziert. Dies 

wird mit der Reduktion einer Lektion Mathematik und der Verschiebung von zwei Lektionen 

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt in die 3. Klasse der Orientierungsschule erreicht. Damit wird der 

grosse Erhöhungsschritt von der 6. Klasse der Primarschule mit 30 Wochenlektionen in die 

1. Klasse der Orientierungsschule mit 36 Lektionen ausgeglichen.  

4. Die Lektionen in der Primarschule werden um zwei Lektionen (eine Lektion Mathematik in 

der 3. Klasse der Primarschule und eine Lektion Deutsch in der 4. Klasse der Primarschule) 

erhöht. So kann die Reduktion einer Lektion Mathematik in der 1. Klasse der Orientierungs-

schule ausgeglichen werden. 

5. Durch eine optionale Erweiterung des Wahlpflichtbereichs in der 3. Klasse der Orientie-

rungsschule sollen die Schulen zudem neue Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. 

6. Durch die Streichung des konfessionellen Religionsunterrichts aus der Stundentafel wird sig-

nalisiert, dass dieser nicht zum obligatorischen Unterricht der Volksschule gehört. 

 

4.2 Formelles 

Die Stundentafel für den Kindergarten und die Primarschule sowie die Stundentafel für die Ori-

entierungsschule werden weiterhin als Anhänge in den Ausführungsbestimmungen über die 

Stundentafel für die Volksschule (GDB 412.112) publiziert (s. Synopse im Anhang). 

 

4.3 Kindergarten und Primarschule  

4.3.1 Freiwilliges 1. Kindergartenjahr 

Anlässlich des Entscheids des Kantonsrats vom 26. Januar 2023, das Stichdatum für den obli-

gatorischen Schuleintritt zu verschieben (Nachtrag zur Volksschulverordnung), damit die Kinder 

später eingeschult werden, wurde die Forderung laut, dass auch die gesamte Einschulungs-

phase zu überprüfen sei. Derzeit ist der Kanton Obwalden nebst dem Kanton Zug der einzige 

Deutschschweizer Kanton, der für das erste freiwillige Kindergartenjahr keine Vorgabe zur An-

zahl der Lektionen macht. Die anderen Kantone der Deutschschweiz haben Vorgaben innerhalb 

einer Spanne zwischen 12 und 29.33 Wochenlektionen definiert. Da in den letzten Jahren alle 

Obwaldner Gemeinden den Zweijahreskindergarten eingeführt haben und die Anzahl Kinder, 

welche dieses Angebot besuchen, stark angestiegen ist, sollen im Rahmen der neuen Stunden-

tafel auch Vorgaben für das freiwillige Kindergartenjahr gemacht werden. 
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Die wöchentliche Unterrichtszeit für das freiwillige Kindergartenjahr wird in einer Spanne ausge-

wiesen. Die Spanne beträgt dabei unter Berücksichtigung der bisherigen Angebote in den Ge-

meinden 10 bis 22 Wochenlektionen. Aufgrund von Rückmeldungen aus der Vernehmlassung 

wird in einer Fussnote präzisiert, dass die Schulen im ersten freiwilligen Kindergartenjahr ihr An-

gebot innerhalb der vorgegebenen Spanne definieren, während sie im obligatorischen Kinder-

gartenjahr die vorgegebene Spanne obligatorisch anbieten müssen. Damit sollen Missverständ-

nisse bei der Umsetzung vermieden werden. 

 

4.3.2 Primarschule 

Dem Bildungs- und Kulturdepartement ist es wichtig, dass im Kanton Obwalden ein mit anderen 

Kantonen vergleichbares Bildungsangebot bereitgestellt wird. Der Kanton Obwalden hat in der 

Primarschule die schweizweit tiefste Gesamt-Lektionenzahl. Die tiefe Lektionenzahl in der Pri-

marschule soll deshalb um eine Lektion Mathematik in der 3. Klasse und eine Lektion Deutsch 

in der 4. Klasse erhöht werden. Dies entspricht einer Erhöhung von insgesamt zwei Wochenlek-

tionen in der Primarschule. Damit kann der Kanton Obwalden ein mit den anderen Kantonen 

vergleichbares Angebot bereitstellen und einen Beitrag zur Stärkung der Basiskompetenzen in 

den Fächern Mathematik und Deutsch leisten. 

 

Eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden sprach sich gegen eine Lektionenerhöhung 

in der 5. und 6. Klasse der Primarschule aus, da aus deren Sicht jene Schülerinnen und Schüler 

aufgrund der beiden Fremdsprachen und des Übertritts bereits unter erhöhter Belastung ste-

hen. Diese Bedenken wurden in der überarbeiteten Vorlage berücksichtigt. Es erfolgt keine Er-

höhung der Lektionenanzahl in der 5. und 6. Klasse der Primarschule.  

 

Die Forderung vieler Vernehmlassungsteilnehmenden, den konfessionellen Religionsunterricht 

aus der Stundentafel zu streichen, wird aufgenommen. Dieser ist im Art. 48 des Bildungsgeset-

zes geregelt und gehört nicht zum obligatorischen Unterricht der Volksschule. 

 

4.3.3 Zu den einzelnen Fächern 

Durch die Erhöhung der Wochenlektionenzahl in den Fächern Deutsch und Mathematik in der 

3. und 4. Klasse der Primarschule liegt der Kanton Obwalden in den folgenden Tabellen in den 

Fächern Deutsch und Mathematik exakt beim Mittelwert aller Deutschschweizer Kantone.  

 
Deutsch  

 

Deutsch 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. Total 

Vorschlag 2025 5 5 5 6 6 6 33 

Veränderung zu 

OW 2017 
- - - - - - - - - +1 - - - - - - +1 

Mittelwert D-CH 5.7 5.8 5.3 5.3 5.3 (+1MI) 5.3 (+1MI) 33 (+2MI) 

Abb. 1: Lektionenübersicht Primarschule Deutsch  

 

Gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen wird der Grossteil der Basiskompetenzen im Fach 

Deutsch bis Ende der 4. Klasse der Primarschule erworben. So verändern sich beispielsweise 

die Leseleistungen ab der 4. Schulstufe nicht mehr so schnell wie zu Beginn des Leseerwerbs. 

Ab der 5. Klasse wird es also zunehmend schwieriger, Wissenslücken zu schliessen. 

 

Aus diesem Grund soll mit der Erhöhung der Deutschlektionen in der 4. Klasse mehr in die Ba-

siskompetenzen investiert werden, worauf die Orientierungsschule später aufbauen kann. Aus-

serdem besteht mit dieser Erhöhung der Lektionenzahl auch die Möglichkeit, die Kompetenzen 

Medien und Informatik zu vertiefen. 
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Mathematik 

 

Mathematik 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. Total 

Vorschlag 2025 5 5 6 5 5 5 31 

Veränderung zu 

OW 2017 
- - - - - - +1 - - - - - - - - - +1 

Mittelwert D-CH 5 5.1 5.1 5.1 5.2 (+1MI) 5.2 (+1MI) 31 (+2MI) 

Abb. 2: Lektionenübersicht Primarschule Mathematik  

 

In der 3. Klasse der Primarschule soll eine Lektion Mathematik dazukommen. In den ersten vier 

Schuljahren werden grundlegende Kompetenzen des mathematischen Verständnisses erwor-

ben. Schülerinnen und Schüler, die im 5. und 6. Schuljahr Schwierigkeiten beim mathemati-

schen Lernen zeigen, haben oft grundlegende Aspekte (Basiskompetenzen) der ersten vier 

Schuljahre nicht verstanden. Durch die Erhöhung einer Lektion Mathematik sollen diese Basis-

kompetenzen vertieft und gestärkt werden. Gleichzeitig kann durch die Erhöhung die wegfal-

lende Lektion in der Orientierungsschule ausgeglichen werden. Durch die Erhöhung besteht 

auch die Möglichkeit, noch mehr Zeit in den Aufbau der Kompetenzen im Bereich Medien und 

Informatik zu investieren. 

 

 

Medien und Informatik 

Mit dem Lehrplan 21 wurde das fächerübergreifende Modul Medien und Informatik geschaffen. 

Diese Kompetenzen werden in der Primarschule in den Fächern Deutsch (Medienpädagogik), 

Mathematik (Informatik) und Natur Mensch Gesellschaft unterrichtet. Die meisten Kantone ha-

ben mit der Einführung des Lehrplans 21 ein Fach Medien und Informatik eingeführt. Wie die 

Nachbarkantone Nidwalden und Luzern steht der Kanton Obwalden nach wie vor hinter dem im 

Lehrplan 21 vorgesehenen fächerintegrierten Ansatz von Medien und Informatik in der Primar-

schule. Dies, weil es sich bei den Medien- und Informatikkompetenzen um fächerübergreifende 

Kompetenzen handelt, die in den verschiedenen Fächern verknüpft und nicht in einem geson-

derten Gefäss erlernt werden sollen. Durch die Erhöhung der Wochenlektionenzahl in Deutsch 

und Mathematik steht somit auch für die Medien- und Informatikkompetenzen mehr Zeit zur 

Verfügung. 

 

4.4 Orientierungsschule  

4.4.1 Grundsätzliches 

Die Lektionenzahl in der 1. Klasse der Orientierungsschule (OS) soll reduziert werden. Der Kan-

ton Obwalden gehört in der Zentralschweiz zu den Kantonen mit der höchsten Anzahl Wochen-

lektionen in der Orientierungsschule und im gesamtschweizerischen Vergleich zum obersten 

Drittel. Insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und Wirtschaft, Arbeit, Haushalt 

(WAH) hat Obwalden mehr Lektionen als andere Zentralschweizer Kantone. Aufgrund der 

Rückmeldungen aus der Vernehmlassung, die der Reduktion in den Fächern Deutsch sowie 

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt sehr kritisch gegenüberstanden, wird jedoch nur eine Lektion Ma-

thematik in der 1. Klasse der Orientierungsschule reduziert. Zusätzlich findet in der 1. Klasse 

der Orientierungsschule durch die Verschiebung von zwei Lektionen Wirtschaft, Arbeit, Haus-

halt von der 1. in die 3. Klasse der Orientierungsschule eine weitere Reduktion statt.  

 

Die Forderung vieler Vernehmlassungsteilnehmenden, den konfessionellen Religionsunterricht 

aus der Stundentafel zu streichen, wird aufgenommen. Dieser ist im Art. 48 des Bildungsgeset-

zes geregelt und gehört nicht zum obligatorischen Unterricht der Volksschule. 
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4.4.2 Zu den einzelnen Fächern 

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt  

WAH 1. OS 2. OS 3. OS Total 

Vorschlag 2025 0 4 2 (2WPF) 6 (2WPF) 

Veränderung zu OW 2017 -2 - - - +2 - - - 

Mittelwert D-CH 1.3 2.5 1.0 5 

Abb. 3: Lektionenübersicht Wirtschaft, Arbeit, Haushalt  

 

Der Kanton Obwalden weist die höchste Anzahl WAH-Lektionen in der ganzen Deutschschweiz 

aus. Die Nahrungsmittelzubereitung wird weiterhin in der 2. Klasse der Orientierungsschule im 

Halbklassenunterricht erfolgen.  

 

Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden sprach sich gegen eine Reduktion der Lekti-

onen im Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) aus, da es sich aus ihrer Sicht um lebensnahe 

Kompetenzen handelt. Ausserdem wiesen sie in den Rückmeldungen daraufhin, dass die WAH-

Kompetenzen in den Bereichen wie "Produktions- und Arbeitswelten erkunden", "Märkte und 

Handel verstehen" und "Konsum gestalten" anspruchsvoll sind. Sie werden von der 1. Klasse in 

die 3. Klasse der Orientierungsschule verschoben.  

 
 

Mathematik 

Mathematik 1. OS 2. OS 3. OS Total 

Vorschlag 2025 5 6 6 17 

Veränderung zu OW 2017 -1 - - - - - -  -1 

Mittelwert D-CH 5.5 5.4 5.1 16 

Abb. 4: Lektionenübersicht Mathematik Orientierungsschule  

 

Im Vergleich mit allen Deutschschweizer Kantonen gehört der Kanton Obwalden mit 18 Lektio-

nen neben Schwyz und Appenzell-Innerrhoden zu den Kantonen mit den meisten Mathema-

tiklektionen in der Orientierungsschule. Bei einer Reduktion von einer Lektion, die in die 

3. Klasse der Primarschule verschoben wird, liegt der Kanton Obwalden immer noch über dem 

Mittelwert aller Deutschschweizer Kantone.  

 

4.4.3 Wahlpflichtbereich 

Schülerinnen und Schüler ergänzen in der 3. Klasse der Orientierungsschule ihren Pflichtbe-

reich mit Fächern aus dem Wahlpflichtbereich der Wochenstundentafel. Der Wahlpflichtbereich 

ermöglicht die individuelle Profilbildung der Schülerinnen und Schüler basierend auf ihren Stär-

ken bzw. Laufbahnwünschen. Die heute gut funktionierende Regelung, dass mindestens eine 

Fremdsprache belegt werden muss1, bleibt bestehen.  

Durch die Verschiebung von zwei Lektionen Wirtschaft Arbeit Haushalt (WAH) von der 1. in die 

3. Klasse der Orientierungsschule nimmt die Gesamtlektionenzahl in der 3. Klasse der Orientie-

rungsschule zu. Dies würde zu einer anspruchsvollen Ausgangslage bei der Organisation des 

Wahlpflichtbereichs und zu langen Tagen für die Jugendlichen führen. Aus diesem Grund wer-

den im Gegenzug die zu wählenden Lektionen im Wahlpflichtbereich reduziert. Schülerinnen 

und Schüler wählen neu in der 3. Klasse der Orientierungsschule nur noch sechs Lektionen 

(bisher acht Lektionen) aus dem Wahlpflichtbereich aus. Falls beide Fremdsprachen gewählt 

 
1 Im 9. Schuljahr muss gemäss Stundentafel für die Orientierungsschule mindestens eine Fremdsprache belegt werden. Schülerinnen 

und Schüler wählen im 9. Schuljahr 8 Lektionen aus «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt»; «Textiles und Technisches Gestalten»; «Bildneri-
sches Gestalten»; «Musik»; «Natur und Technik»; «Medien und Informatik». Falls beide Fremdsprachen gewählt werden, müssen nur 
sechs weitere Lektionen aus dem Wahlbereich gewählt werden. 
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werden, müssen nur vier Lektionen (bisher sechs Lektionen) aus dem Wahlpflichtbereich ge-

wählt werden. 

 

Durch eine optionale Erweiterung des Wahlpflichtbereichs in der Stundentafel erhält die Schule 

zusätzlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Die Schule ist verpflichtet, die Wahlpflichtfächer 

„Wirtschaft, Arbeit, Haushalt“; „Textiles und Technisches Gestalten“; „Bildnerisches Gestalten“; 

„Musik“; „Natur und Technik“; „Medien und Informatik“ zu führen, wenn sich sechs Lernende da-

für interessieren. Es steht ihr neu frei, zusätzliche Wahlpflichtfächer anzubieten. Diese müssen 

sich allerdings auf die Kompetenzen des Lehrplans 21 beziehen. Auch interdisziplinäre Wahl-

pflichtfächer können angeboten werden. 

 

4.5 Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel der Volksschule und nachgelagerte 

Erlasse  

Das Departement hat in den Vollzugsrichtlinien über die Stundentafel 2017 für die Volksschule 

festgehalten, dass in der Orientierungsschule Fächer auch vierzehntäglich, quartals- oder se-

mesterweise angeboten werden können, wobei die Vorgaben der Stundentafel innerhalb eines 

Schuljahres eingehalten werden müssen. Einzelheiten, insbesondere über Module, Fachkurse, 

die Aufrechnung von Wochenstunden über mehrere Jahre und zum Jahreszeugnis sind in den 

ergänzenden Vorgaben zur Stundentafel der Orientierungsschule des Amts für Volks- und Mit-

telschulen geregelt.  

 

Die Forderung vieler Vernehmlassungsteilnehmenden, eine Lektionenerhöhung in der Primar-

schule nur in Form von flexiblen Lerngefässen, fächerübergreifendem Unterricht, selbstorgani-

siertem Lernen etc. vorzunehmen und auch in der Orientierungsschule eine Flexibilisierung der 

Stundentafel weiter zu fördern, nimmt das Bildungs- und Kulturdepartement dadurch auf, dass 

in den Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel der Volksschule ein entsprechender 

Artikel hinzugefügt wird. Dieser regelt, dass die Stundentafel mit pädagogisch begründeten, of-

fenen Unterrichtsformen in Jahreslektionen umgesetzt werden kann. Die Einhaltung der Stun-

dentafel liegt in der Verantwortung der Schulleitung (vgl. Art. 5 Abs. 2 VSchV). Der Grundsatz, 

der aktuell nur für den Zyklus 3 in den nachgelagerten Erlassen festgehalten ist, soll für alle 

Zyklen gelten und in den Ausführungsbestimmungen verankert sein. 

 

Die Bestimmungen zum alternierten Halbklassenunterricht sind im Blockzeitenreglement 2017 

geregelt. Dieses ist für die Berechnung der Pensen der Lehrpersonen von Bedeutung. Das De-

partement beabsichtigt, das bestehende Reglement vom 1. Dezember 2016 aufgrund der revi-

dierten Stundentafel anzupassen.   

 

 

5. Auswirkungen der neuen Stundentafel 2025 

 

5.1 Auswirkungen auf die Gesamt-Lektionenzahlen 

Insgesamt findet eine Verschiebung von drei Lektionen von der 1. Klasse der Orientierungs-

schule in die Primarschule bzw. in die 3. Klasse der Orientierungsschule statt. Die Anzahl Wo-

chenlektionen über die gesamte Schulzeit (ohne Kindergarten) wird dadurch von Jahr zu Jahr 

erhöht. Grosse Sprünge in der Lektionenzahl werden vermieden. 

 

Schülerinnen und Schüler werden in der 1. Klasse der Orientierungsschule entlastet. Im Gegen-

zug wird die Lektionenzahl in der 3. und 4. Klasse der Primarschule um eine Wochenlektion er-

höht.  

 

Die Auswirkungen dieser Verschiebung auf die Gesamt-Lektionenzahlen der Primarschule so-

wie der Orientierungsschule werden nachfolgend dargestellt. Abschliessend werden auch die 

Auswirkungen auf die Gesamt-Lektionenzahl über die ganze Schulzeit aufgezeigt. 

https://www.ow.ch/_docn/87733/Erganzende_Vorgaben_zur_Stundentafel_2017_OS-OW552994-4.pdf
https://www.ow.ch/_docn/88117/Blockzeitenreglement_2017-12-01-OW607727-3.pdf


Erläuternder Bericht des Bildungs- und Kulturdepartements zur angepassten Volksschulstundentafel (Totalrevision 

der Ausführungsbestimmungen über die Stundetafel für die Volksschule) 

Signatur OWBKD.334 Seite 11 | 13 

 

Primarschule 

Total 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. Total 

Vorschlag 2025 24 24 28 28 31 31 164 

Veränderung zu 

OW 2017 
- - - - - - +1 +1 - - - - - - +2 

Mittelwert D-CH 24.6 25.1 27.67 27.96 29.92 29.9 167 

Abb. 6: Übersicht Veränderungen Primarschule2  

 

Mit der Erhöhung von zwei Lektionen in der Primarschule nähert sich der Kanton Obwalden 

dem Mittelwert des Wochenstundentotals aller Deutschschweizer Kantone von 167 Lektionen 

an, befindet sich aber immer noch darunter.  

 

Orientierungsschule 

Total 1. OS 2. OS 3. OS Total 

Vorschlag 2025 33 35 34-35 103 

Veränderung zu OW 2017 -3 - - - +2 (-2 WPF) -3 

Mittelwert D-CH 34 34 33.5 103 

Abb. 7: Übersicht Veränderungen Orientierungsschule2  

 

Mit der Reduktion von drei Lektionen in der 1. Klasse der Orientierungsschule wird der grosse 

Erhöhungsschritt von der 6. Klasse der Primarschule mit 30 Wochenlektionen in die 1. Klasse 

der Orientierungsschule mit 36 Lektionen verkleinert. 

Durch die Reduktion einer Mathematiklektion in der 1. Klasse der Orientierungsschule, die Ver-

schiebung von zwei Lektionen Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) von der 1. in die 3. Klasse 

der Orientierungsschule sowie durch die Reduktion der zu wählenden Lektionen aus dem Wahl-

pflichtbereich um zwei Lektionen, verkleinert sich die Gesamtlektionenzahl um drei Lektionen. 

Der Kanton Obwalden liegt neu im Wochenstundentotal der Orientierungsschule mit 103 Lektio-

nen exakt beim Mittelwert aller Deutschschweizer Kantone.  

 

Total obligatorische Schulzeit ohne Kindergarten 

Total Primarschule Orientierungsschule Total 45' Lektionen  

Stundentafel 2017 162 106 10 184 

Vorschlag 2025 164 103 10 146 

Veränderung zu OW 2017 +2 -1 (-2 WPF) -38 

Mittelwert D-CH 167 103 10 390 

Abb. 8: Übersicht Veränderungen Primar- und Orientierungsschule  

 

Die Gesamt-Lektionenzahl über die ganze obligatorische Schulzeit (ohne Kindergarten) errech-

net sich aus der Anzahl Wochenlektionen in der Primarschule und der Orientierungsschule mul-

tipliziert mit der Anzahl Schulwochen (in Obwalden: 38). Vergleicht man die Gesamt-Lektionen-

zahl der ganzen obligatorischen Schulzeit (ohne Kindergarten) mit dem Mittelwert aller Deutsch-

schweizer Kantone, so liegt der Kanton Obwalden weiterhin darunter.  

 

5.2 Schätzungen der Kostenfolgen 

Eine Lektion wird von der Orientierungsschule in die Primarstufe verschoben. Durch die Erhö-

hung der Primarschullektionen um eine weitere Lektion sowie durch die Reduktion des 

 

2 Die Zahlen stammen aus dem Bericht "Auswertung Stundentafeln zum Lehrplan 21" vom 19.02.2024. Da nicht alle Deutsch-

schweizer Kantone ihre Anzahl Wochenlektionen auf der Grundlage von 45 Minuten Lektionen berechnen, weicht das Total 

von der Summe der Anzahl Wochenstunden in den einzelnen Schuljahren ab. 

https://regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2024-04/2024_02%20Bericht%20Stundentafeln%20ohne%20FL_0.pdf
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Wahlpflichtbereichs in der 3. Klasse der Orientierungsschule um zwei Lektionen, sinkt die Ge-

samt-Lektionenzahl über die ganze Schulzeit für die Schülerinnen und Schüler um eine Lektion.  

 

Die Kostenfolgen werden auf Basis der Anzahl Klassen im Schuljahr 2023/2024 errechnet. Im 

Schuljahr 2023/2024 wurden insgesamt 48 Klassen mit Schülerinnen und Schülern von der 

3. bis zur 4. Klasse der Primarschule geführt. Darin berücksichtigt sind sowohl Mehrjahrgangs-

klassen als auch Jahrgangsklassen. In der 1. Klasse der Orientierungsschule bestanden 

18 Klassen. Da die Lektionenerhöhung in mehr Primarschulklassen stattfindet als die Lektio-

nenreduktion in Klassen der Orientierungsschule, führt die Anpassung zu moderaten Mehrkos-

ten. 

 

Gemäss Hochrechnung des Departements führt die Umsetzung der neuen Stundentafel über 

alle Einwohnergemeinden hinweg zu jährlichen Mehrkosten von rund Fr. 117 000.–. Die mögli-

chen Anpassungen im ersten freiwilligen Kindergartenjahr wurden bei dieser Berechnung nicht 

berücksichtigt, da die Einwohnergemeinden bei der Festlegung einer Lektionenspanne über ei-

nen grossen Spielraum verfügen. Auch die Kostenfolgen der Reduktion des Wahlpflichtbereichs 

wurden nicht berücksichtigt, da nur schwer vorauszusagen ist, ob bei der Reduktion von zwei 

Lektionen an den einzelnen Schulen gleich viele oder weniger Wahlpflichtfächer durchgeführt 

werden können (eine Durchführung findet ab sechs Schülerinnen und Schüler statt).  

 
 

6. Übergangsbestimmungen 

Die Erhöhung um zwei Lektionen in der Primarschule soll gleich zu Beginn der Einführung der 

neuen Stundentafel vorgenommen werden. Dies führt im ersten Schuljahr der Einführung zu 

Mehrkosten von rund Fr. 35 000.–, welche in den folgenden vier Jahren auf Fr. 117 000.– stei-

gen. Damit einzelne Jahrgänge von der Lektionenreduktion in der Orientierungsschule in ihrer 

Schullaufbahn nicht benachteiligt werden, wird die Reduktion in der Orientierungsschule schritt-

weise zur Lektionenerhöhung in der Primarschule vorgenommen.  

 

Die Reduktion der Mathematik-Lektion in der 1. Orientierungsschule wird erst vorgenommen, 

wenn die Schülerinnen und Schüler, die in der 3. Klasse der Primarschule eine Erhöhung erfah-

ren haben, die 1. Klasse der Orientierungsschule besuchen. Dies ist ab 2029/2030 der Fall. Ab 

dem Schuljahr 2029/2030 werden die Stundentafeländerungen auf allen Stufen eingeführt sein. 

Folgende Tabelle zeigt die einzelnen Schritte der Übergangsbestimmungen sowie deren Kos-

tenauswirkungen. 
 

SJ 
Veränderung 

Lektionen  
Primar 

Veränderung 
Lektionen IOS 

Veränderung gegenüber 
heute 

Veränderung gegenüber 
Budget des Vorjahres 

2025/26 + 2 (1D, 1MA)  - 2 (WAH) + 35 000.– + 35 000.– 

2026/27   + 35 000.– 0 

2027/28  + 2 (WAH) + 199 000.– + 164 000.– 

2028/29   + 199 000.– 0 

2029/30  -1 (MA) + 117 000.– - 82 000.– 

Abb. 9: Übersicht Lektionenanpassungen und finanzielle Auswirkungen 

 

Die Spalte ganz rechts stellt die Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres dar. Der 

Betrag im Schuljahr 2025/2026 errechnet sich aus der Differenz der Lektionenerhöhung in der 

Primarschule und der Lektionenreduktion in der Orientierungsschule. In den darauffolgenden 

Jahren wird die Veränderung gegenüber dem Budget des Vorjahres durch die Verschiebung 

der WAH-Lektion von der 1. in die 3. Klasse der Orientierungsschule sowie die Reduktion von 

einer Mathematiklektion in der 1. Klasse der Orientierungsschule dargestellt. Ab dem Schuljahr 

2029/2030 ist die Anpassung der Stundentafel auf allen Stufen vollzogen. 
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7. Zeitplan 

Der Zeitplan für die Inkraftsetzung der neue Stundentafel sieht wie folgt aus: 

 

November 2023  1. Lesung der angepassten Stundentafel durch den Regierungsrat  

November 2023 bis 

Januar 2024 

Vernehmlassung bei den Gemeinden, politischen Parteien und Bil-

dungspartnern (inkl. LVO) 

Juni 2024 2. Lesung der angepassten Stundentafel durch den Regierungsrat 

und Erlass 

Juni 2024 Kommunikation der Anpassungen gegenüber den Gemeinden 

August 2025 Angepasste Stundentafel und weitere Grundlagen treten in Kraft 

ab Januar 2025 Verabschiedung der angepassten rechtlichen Grundlagen auf Depar-

tementsebene (Vollzugsrichtlinien) und auf Amtsebene (ergänzende 

Vorgaben) 

Abb. 10: Zeitplan  

 

 

Beilagen: 

– Synopse: Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel für die Volksschule 

– Stundentafel für den Kindergarten KG und die Primarschule PS (ab Schuljahr 2025/2026) 

– Stundentafel für die Orientierungsschule OS (ab Schuljahr 2025/2026) 

– Vernehmlassungsbericht Angepasste Volksschulstundentafel vom 16. Februar 2024 


